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als auch in den verschiedenen Logier -Iim-

mern , gedruckt , oder doch deutlich ge¬

schrieben , zur Einsicht vifen liegen.

z ) Die Wirthe sollen die Ansätze in diesen
Preis -Courantem nicht überschreiten und

bey irgend bedeutenden , von den Reisen¬

den zu leistenden Zahlungen , auch un¬

aufgefordert,  specisicirte Rechnung
hergeben . Auf Verlangen sind selbige

jedesmal  specisicirte Rechnung her-

auszugeben schuldig.
4 ) Die Contravenrionen der Wirthe wider

diese A nordnungen werden das erstemal

polizeylich bestraft . Widerholte Con¬

travenrionen werden die Einziehung der
Concession zur Folge haben.

Z 7 ) Regierungs - Bekanntmachung
vom 27 . Oktober  xubl . ^Novem¬

ber  1819.

Die Regierung des Herzogthums Olden - Sicherhe-iis.

bürg sieht sich in Folge der beunruhigenden

Nachrichten über den öffentlichen Gesundheits - tung der in ver^

Zustand in den verschiedenen WeltgegendeN/MedenenWelt-

zur möglichsten Sicherstellung der hiesigen Ge- A ûd-N Men¬
genden gegen die Gefahr der Verbreitung an - ckenden Krank-

steckender Krankheiten , veranlasset , die nach - ^ " '

stehenden Verfügungen bis weiter in Kraft

treten zu lassen:
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1) Alle aus den Spanischen und Portu¬
giesischen Hafen , die zwischen Gibral¬
tar und Setuval  liegen , kommende
Schiffe werden, als aus insicirten Ha¬
fen kommend, angesehen und von der
Weser wie von der ganzen Küste der
hiesigen lande abgewiefen und nicht zu¬
gelassen, es sey denn, daß aus den
Schiffs -Papieren der unbezweifelte Be¬
weis hervorgcht, daß das Schiff in ei¬
ner ordentlichen Rcinigungs - O.uaran-
taine- Anstalt vollständige Qnarantaine
gehalten habe.

2) Alle aus Gibraltar und aus den Spa¬
nischen Häfen östlich von Gibraltar bis
Alicante einschließlich kommenden Schiffe
werden, wenn sic mit giftfangen¬
den Gätern nicht beladen find,
einer ^ tägigen strengen Observationö-
Quarantaine , rücksichtlich des Gcfund-
heits - Anstandes der Mannschaft, unter¬
worfen, welche nach Beschaffenheit der
Umstande noch verlängert werden, auch
die gänzliche Abweisung des Schiffs zur
Folge haben kann.

Giftfangende Güter werden zuvör¬
derst an eine ordentliche Reinigungs-An¬
stalt verwiesen und nur dann zugelassen,
wenn sie mit gehörigen Attestaten der



Statt gehabten ordentlichen Reinigung
versehen sind.

z ) Die aus den Portugiesischen und Spa¬
nischen Hafen nördlich von Sctuval
bis inci . Bilbao  kommenden Schiffe

werden , unter der obgedachten Voraus¬

setzung und Einschränkung in Ansehung
der giftfangenden Güter , einer 10 tägi¬
gen Observations - O.uarantaine rücksicht-

lich des Gesundheits - Anstandes der
Mannschaft unterworfen , welche , den
Umstanden nach , ebenfalls noch verlän¬
gert werden kann.

4 ) Die von den West - Indischen Inseln,

besonders aus der Havannah , so wie
aus den verdächtigen Häsen der Nord-
Amerikanischen Freystaaten , insbeson¬
dere von New - Orleans , Savan¬

nah , Charlestown , Baltimore
und Philadelphia  kommendenSchiffe
werden , wie unter 2 . ungeordnet wor¬
den , behandelt.

5 ) Eine Verlängerung der O.uarantaine
in den im § . 2 — 4 . erwähnten Fällen
und , den Umständen nach , selbst die Ab¬

weisung eines solchen Schiffs muß vor¬

züglich und allemal dann eintreten , wenn
das Schiff auf der Reise einen Theil

seiner Mannschaft durch Krankheit ver-
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loren oder wohl gar noch Kranke an

Bord hat , deren Krankheit irgend be¬

denklich zu seyn scheint.

Uebrigens werden nach den Vorschrif¬

ten § . i . bis 4 . alle Schiffe beurtheilt,

die von einem der darin erwähnten Hä¬

fen kommen , sie mögen darin befrachtet

worden oder bloß eingelaufen seyn.

6 ) Die Quarantäne - Commission zu Ab¬

behausen , sowie dieAemteran der Küste

und der Oberlootse zu Fedderwarden , sind

angewiesen , auf die Befolgung dieser

Anordnungen genauest zu halten und in

vorkommenden , irgend verdächtigen , oder

hier nicht vorgesehenen Fallen an die

Regierung zu berichten und deren Ver¬

fügungen zu gewärtigen.

7 ) Die Quarartaine - Commission wird

über die Abweisung eines Schiffes oder

der giftfangenden Guter , aus verdäch¬

tigen Hafen , ein gedrucktes Certisi 'cat

ausstellen.

8 ) Mit gestrandeten Menschen und

Strandgütern muß , den bestehenden

und bekannten Vorschriften gemäß,

mit größter Vorsicht Verfahren wer¬
den.
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